
 

Kleine Anfrage 

Moritz Promny (Freie Demokraten) vom 23.11.2020 

Sportunterricht an den Schulen im eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) 

und  

Antwort  

Kultusminister  
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Die hessischen Schulen wurden aufgefordert, ab dem 09.11.2020 in die sogenannte Stufe 2 ‚Eingeschränkter 
Regelbetrieb‘ des Stufenmodells einzutreten. In der Stufe 2 gibt es auch besondere Vorgaben für den Sportun-
terricht. In seinem Schreiben vom 30.10.2020 weist das Kultusministerium darauf hin, dass Sportunterricht 
gemäß den Anregungen der Planungsszenarien grundsätzlich möglich ist. Die Schulen werden dabei angewie-
sen, den Sportunterricht nach Möglichkeit im Freien stattfinden zu lassen. Sofern aus prüfungsrelevanten Grün-
den Sportunterricht drinnen stattfinden muss, sind die gängigen Hygienemaßnahmen zu beachten. 
 

Vorbemerkung Kultusminister: 
Sportunterricht und Bewegung sind wesentliche Bestandteile einer ganzheitlichen Bildung und 
ihnen kommt, gerade in der jetzigen Situation, in der außerschulische Sportangebote schwerer 
erreichbar sind, eine sehr bedeutende Rolle im schulischen und gesellschaftlichen Kontext zu. 
Der Sportunterricht kann gemäß den Anregungen der Planungsszenarien (siehe Erlass vom 
2. Oktober 2020 sowie Anlage 2 zum Hygieneplan Corona 7.0 für die Schulen in Hessen vom 
11. Februar 2021) für den Schulsport stattfinden. Die Planungsszenarien konkretisieren die prak-
tische Durchführung des Schulsports und der Bewegungsförderung. Die Kerncurricula im Fach 
Sport bieten vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung und Durchführung von Sportunterricht unter 
Berücksichtigung entsprechender Infektionsschutzmaßnahmen. Da das Infektionsgeschehen wei-
terhin von großer Dynamik und Unsicherheit bestimmt ist und regional teilweise unterschiedlich 
ausfällt, sind langfristige Festlegungen nahezu unmöglich und eine wiederholte Nachsteuerung ist 
ggf. erforderlich. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:  
 
 
Frage 1. Wie viele Schulen führen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit keinen Sportunterricht durch? 

(Bitte aufschlüsseln nach Schulamt)  
 

Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens sowie der regionalen Unterschiede hinsichtlich 
der den Schulen zur Verfügung stehenden räumlichen Gegebenheiten und der Anordnungen der 
jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden unterliegt die Zahl der Schulen, die derzeit keinen 
Sportunterricht durchführen, Schwankungen. Zur Entlastung der aufgrund der aktuellen Lage 
stark beanspruchten Schulämter wird auf eine Abfrage verzichtet. 
 
 
Frage 2. Wie viele Schulen führen nach Kenntnis der Landesregierung Sportunterricht durch, aber mit der 

Vorgabe, dass folgende Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben: 
 a) Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal? 
 b) Schülerinnen und Schüler? 
 
Daten über die Anzahl von Lehrkräften und weiterem schulischen Personal, die im Sportunterricht 
eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, werden nicht erhoben. Siehe auch Antwort zu Frage 3. Be-
züglich der Schülerinnen und Schüler wird auf Anlage 1 verwiesen. 
 
 
Frage 3. Hält die Landesregierung es für angemessen, wenn Schulleitungen auf das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung von Schülerinnen und Schülern und/oder Lehrkräften bestehen? 
 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in Schulen außerhalb des Unterrichts beruht 
auf der Einrichtungsschutzverordnung (ehemals Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-
Virus) in der jeweils aktuellen Fassung. Ab dem 15. Februar ist für alle Schülerinnen und Schüler 
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und Lehrkräfte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht und in der Notbe-
treuung verpflichtend. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden, soweit dies zu 
schulischen Zwecken erforderlich ist, z.B. während des Ausübens von Sport. Aufgrund eines 
konkreten Ausbruchsgeschehens kann es jedoch zum Beispiel auch eine Anordnung eines Gesund-
heitsamts nur für eine bestimmte Schule oder auch nur eine Lerngruppe geben. Schulleitungen 
können in Abstimmung mit der Sportfachkonferenz zudem weitere Maßnahmen beschließen. 
 
 
Frage 4. Hält die Landesregierung es für angemessen, wenn Schulleitungen mit Hinweis auf den Infektions-

schutz den Sportunterricht an einer Schule gänzlich einstellen? 
 

Sportunterricht kann gemäß den Anregungen der Planungsszenarien (siehe Erlass vom 2. Oktober 
2020 sowie Anlage 2 zum Hygieneplan Corona 7.0 für die Schulen in Hessen vom 11. Februar 
2021) für den Schulsport stattfinden. Die Planungsszenarien konkretisieren die praktische Durch-
führung des Schulsports und der Bewegungsförderung in allen Pandemie-Stufen.  
 
Ist allerdings ein Verlegen des Sportunterrichts nach draußen nicht möglich oder sind die gängigen 
Hygienevorschriften (Abstand, Raumlüftung, Kontaktlosigkeit) in den Sporthallen nicht einzuhal-
ten, kann die Schulleitung in Abstimmung mit der Sportfachkonferenz entsprechende Maßnahmen 
zur Sicherung des Infektionsschutzes beschließen.  
 
Zudem können, wie im Schreiben des Kultusministers Prof. Dr. Lorz vom 11. Februar 2021 und 
im Erlass vom 2. Oktober 2020 beschrieben, je nach Entwicklung der pandemischen Lage vor 
Ort in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, den staatlichen Schulämtern und den Schulträ-
gern weiterführende Maßnahmen erforderlich sein.  
 
 
Frage 5. Welche Probleme sind der Landesregierung bei der Durchführung von Sportangeboten im Rahmen 

schulischer Nachmittagsangebote bekannt? 
 

Die Durchführung außerunterrichtlicher Sportangebote, wie z.B. Arbeitsgemeinschaften, ist in 
den Planungsszenarien für den Schulsport geregelt. Die Durchführung der schulischen Nachmit-
tagsangebote ist vom lokalen Pandemiegeschehen abhängig. So kann es durchaus sein, dass der 
Einsatz von externen Kräften, die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote oder die Wahrnehmung 
von Unterrichtsgängen zu Kooperationspartnern nur eingeschränkt möglich ist. Auf Anlage 1 wird 
verwiesen.  
 
 
Frage 6. Welche Probleme sind der Landesregierung bei der Durchführung des Landesprogramms ‚Talent-

suche-Talentförderung‘ bekannt? 
 

Die Durchführung der Trainingsgruppen im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche - Ta-
lentförderung“ ist in den Planungsszenarien für den Schulsport (siehe Erlass vom 2. Oktober 2020 
sowie Anlage 2 zum Hygieneplan Corona 7.0 für die Schulen in Hessen vom 11. Februar 2021) 
geregelt. Ab Stufe 2 sind diese Veranstaltungen nur noch in schulinternen Gruppen im Landes-
programm möglich. Ansonsten wird auf die Antwort zur Frage 5 verwiesen. 
 
 
Wiesbaden, 26. Februar 2021 

Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
 

 
 
 
 
Anlagen 



Anlage 1: Erlass vom 02. Oktober 2020 
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